	Steuerklasse
	 
	Erben
	 
	Freibetrag alt
	 
	Freibetrag neu

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I. 
	 
	1. Ehegatte
	 
	307.000,00 €
	 
	500.000,00 €

	 
 
	 
	(jetzt auch der eingetragene Lebenspartner)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2. Kinder und Kinder vorverstorbener Kinder
	 
	205.000,00 €
	 
	400.000,00 €

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. Enkel
	 
	51.200,00 €
	 
	200.000,00 €

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4. Eltern und Voreltern beim Erwerb von Todes wegen
	 
	51.200,00 €
	 
	100.000,00 €

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
II.
	 
	 
Eltern und Großeltern bei Schenkungen
	 
	 
10.300,00 €
	 
	 
20.000,00 €

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Geschwister und deren Kinder
	 
	10.300,00 €
	 
	20.000,00 €

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Schwiegerkinder, Schwiegereltern
	 
	10.300,00 €
	 
	20.000,00 €

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Stiefeltern geschiedener Ehegatten
	 
	10.300,00 €
	 
	20.000,00 €


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
III.
	 
	 
alle übrigen
	 
	 
5.200,00 €
	 
	 
20.000,00 €

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Soweit die erhöhten Freibeträge bei kleineren Nachlässen zu deutlichen finanziellen Entlastungen führen werden, wird durch die Änderung der Steuersätze jedoch dieser Vorteil wieder gemindert.
Gerade auch bei der Vererbung von Immobilien wird eine deutliche Veränderung eintreten. Bislang wurde der Grundbesitz mit den steuerlichen Bedarfswerten angesetzt. Nach dem neuen Gesetz ist der Verkehrswert anzusetzen. Auch Unternehmen werden nach anderen Maßstäben bewertet werden, was insgesamt nach den derzeitigen Schätzungen zu einer Erhöhung der anzusetzenden Werte von bis zu 50 % führen wird. 
 Die Besteuerung des ererbten Vermögens wird folgenden Werten und Prozentsätzen unterliegen: 
	Wert des steuerpflichtigen Erwerbs bis einschließlich  
	 
	Prozentsätze in der Steuerklasse  (bisher)

	 
	 
	I
	II
	III

	 
	 
	 
	 
	 

	75.000 €  (52.000 €)
	 
	7 %  (7%)
	30 %  (12%)
	30 %  (17%)

	300.000 €  (256.000 €)
	 
	11 %  (11%)
	30 %  (17%)
	30 % (23%)

	600.000 €  (512.000 €)
	 
	15 %  (15%)
	30 %  (22%)
	30 %  (29%)

	6.000.000 €  (5.113.000 €)
	 
	19 %  (19%)
	30 %  (27%)
	30 %  (35%)

	13.000.000 €  (12.783.000 €)
	 
	23 %  (23%)
	50 % (32%)
	50 %  (41%)

	26.000.000 €  (25.565.000 €)
	 
	27 %  (27%)
	50 %  (37%)
	50 %  (47%)

	> 26.000.000 €
	 
	30 %  (30%)
	50 %  (40%)
	50 %  (50%)


Es wird sich jedoch auch gerade im Hinblick auf die Übertragung von Vermögen im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge zu Lebzeiten unter Nießbrauchsvorbehalt eine deutliche Änderung ergeben, da in dem neuen Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz eine volle Abziehbarkeit des Wertes des eingeräumten Nießbrauchs von dem übertragenen Vermögen möglich sein wird.
